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§ 12 Verbrechen und Vergehen 

(1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von 

einem Jahr oder darüber bedroht sind. 

(2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren 

Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind. 

(3) Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften des Allgemeinen Teils 

oder für besonders schwere oder minder schwere Fälle vorgesehen sind, bleiben für 

die Einteilung außer Betracht. 

 

§ 19 Schuldunfähigkeit des Kindes 

Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist. 

 

§ 20 Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen 

Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns 

oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat 

einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

 

§ 26 Anstiftung 

Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu 

dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. 

 

§ 27 Beihilfe 

(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich 

begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. 

(2) Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. Sie 

ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern. 

 

§ 77b Antragsfrist 

(1) Eine Tat, die nur auf Antrag verfolgbar ist, wird nicht verfolgt, wenn der 

Antragsberechtigte es unterläßt, den Antrag bis zum Ablauf einer Frist von drei 

Monaten zu stellen. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen 

Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten 

Werktags. 

(2) Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Berechtigte von der Tat und 

der Person des Täters Kenntnis erlangt. Hängt die Verfolgbarkeit der Tat auch von 

einer Entscheidung über die Nichtigkeit oder Auflösung einer Ehe ab, so beginnt die 

Frist nicht vor Ablauf des Tages, an dem der Berechtigte von der Rechtskraft der 



Entscheidung Kenntnis erlangt. Für den Antrag des gesetzlichen Vertreters und des 

Sorgeberechtigten kommt es auf dessen Kenntnis an. 

(3) Sind mehrere antragsberechtigt oder mehrere an der Tat beteiligt, so läuft die 

Frist für und gegen jeden gesondert. 

(4) Ist durch Tod des Verletzten das Antragsrecht auf Angehörige übergegangen, so 

endet die Frist frühestens drei Monate und spätestens sechs Monate nach dem Tod 

des Verletzten. 

(5) Der Lauf der Frist ruht, wenn ein Antrag auf Durchführung eines Sühneversuchs 

gemäß § 380 der Strafprozeßordnung bei der Vergleichsbehörde eingeht, bis zur 

Ausstellung der Bescheinigung nach § 380 Abs. 1 Satz 3 der Strafprozeßordnung. 

 

§ 242 Diebstahl 

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die 

Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 246 Unterschlagung 

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 

nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die Strafe 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 247 Haus- und Familiendiebstahl 

Ist durch einen Diebstahl oder eine Unterschlagung ein Angehöriger, der Vormund 

oder der Betreuer verletzt oder lebt der Verletzte mit dem Täter in häuslicher 

Gemeinschaft, so wird die Tat nur auf Antrag verfolgt. 

 

 

§ 249 Raub 

(1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit 

gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem 

anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig 

zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

fünf Jahren. 

 

§ 250 Schwerer Raub 

(1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn  

1. 

der Täter oder ein anderer Beteiligter am Raub 

a) 



eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 

b) 

sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen 

Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, 

c) 

eine andere Person durch die Tat in die Gefahr einer schweren 

Gesundheitsschädigung bringt oder 

2. 

der Täter den Raub als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung 

von Raub oder Diebstahl verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen 

Bandenmitglieds begeht. 

(2) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter oder 

ein anderer Beteiligter am Raub  

1. 

bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet, 

2. 

in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 eine Waffe bei sich führt oder 

3. 

eine andere Person 

a) 

bei der Tat körperlich schwer mißhandelt oder 

b) 

durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 

(3) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Strafe Freiheitsstrafe von 

einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

 

§ 253 Erpressung 

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 

empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und 

dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich 

oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung 

des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. 

Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig 

oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer 

Erpressung verbunden hat. 

 

§ 255 Räuberische Erpressung 

Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von 

Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben begangen, so ist der Täter 

gleich einem Räuber zu bestrafen. 



§ 259 Hehlerei 

(1) Wer eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst durch eine gegen fremdes 

Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat, ankauft oder sonst sich oder 

einem Dritten verschafft, sie absetzt oder absetzen hilft, um sich oder einen Dritten 

zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die §§ 247 und 248a gelten sinngemäß. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
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§ 2 Ziel des Jugendstrafrechts; Anwendung des allgemeinen Strafrechts 

(1) Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines 

Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, 

sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch 

das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten. 

(2) Die allgemeinen Vorschriften gelten nur, soweit in diesem Gesetz nichts anderes 

bestimmt ist. 
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§ 29 Straftaten 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1. 

Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne 

Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, 

erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft, 

2. 

eine ausgenommene Zubereitung (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) ohne Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2 herstellt, 

3. 

Betäubungsmittel besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für 

den Erwerb zu sein, 

4. 

(weggefallen) 

5. 

entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 Betäubungsmittel durchführt, 

6. 

entgegen § 13 Abs. 1 Betäubungsmittel 

a) 

verschreibt, 

b) 

verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch überläßt, 

6a. 

entgegen § 13 Absatz 1a Satz 1 und 2 ein dort genanntes Betäubungsmittel 

überlässt, 

7. 

entgegen § 13 Absatz 2  

a) 

Betäubungsmittel in einer Apotheke oder tierärztlichen Hausapotheke, 

b) 

Diamorphin als pharmazeutischer Unternehmer 



abgibt, 

8. 

entgegen § 14 Abs. 5 für Betäubungsmittel wirbt, 

9. 

unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um für sich oder einen anderen oder 

für ein Tier die Verschreibung eines Betäubungsmittels zu erlangen, 

10. 

einem anderen eine Gelegenheit zum unbefugten Erwerb oder zur unbefugten 

Abgabe von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt, eine solche Gelegenheit 

öffentlich oder eigennützig mitteilt oder einen anderen zum unbefugten Verbrauch 

von Betäubungsmitteln verleitet, 

11. 

ohne Erlaubnis nach § 10a einem anderen eine Gelegenheit zum unbefugten 

Verbrauch von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt, oder wer eine außerhalb 

einer Einrichtung nach § 10a bestehende Gelegenheit zu einem solchen Verbrauch 

eigennützig oder öffentlich mitteilt, 

12. 

öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3 

des Strafgesetzbuches) dazu auffordert, Betäubungsmittel zu verbrauchen, die nicht 

zulässigerweise verschrieben worden sind, 

13. 

Geldmittel oder andere Vermögensgegenstände einem anderen für eine 

rechtswidrige Tat nach Nummern 1, 5, 6, 7, 10, 11 oder 12 bereitstellt, 

14. 

einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder § 13 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1, 

2a oder 5 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese 

Strafvorschrift verweist. 

Die Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Betäubungsmittelabhängige und die 

öffentliche Information darüber sind kein Verschaffen und kein öffentliches Mitteilen 

einer Gelegenheit zum Verbrauch nach Satz 1 Nr. 11. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 5 oder 6 Buchstabe b ist der 

Versuch strafbar. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. 

Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  

1. 

in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 6, 10, 11 oder 13 gewerbsmäßig 

handelt, 

2. 

durch eine der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 6 oder 7 bezeichneten Handlungen die 

Gesundheit mehrerer Menschen gefährdet. 

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 5, 6 Buchstabe b, 

Nr. 10 oder 11 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 

Geldstrafe. 



(5) Das Gericht kann von einer Bestrafung nach den Absätzen 1, 2 und 4 absehen, 

wenn der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer 

Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger 

Weise verschafft oder besitzt. 

(6) Die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 sind, soweit sie das Handeltreiben, 

Abgeben oder Veräußern betreffen, auch anzuwenden, wenn sich die Handlung auf 

Stoffe oder Zubereitungen bezieht, die nicht Betäubungsmittel sind, aber als solche 

ausgegeben werden. 

 

§ 30 Straftaten 

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer  

1. 

Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt oder mit ihnen Handel treibt (§ 29 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1) und dabei als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 

Begehung solcher Taten verbunden hat, 

2. 

im Falle des § 29a Abs. 1 Nr. 1 gewerbsmäßig handelt, 

3. 

Betäubungsmittel abgibt, einem anderen verabreicht oder zum unmittelbaren 

Verbrauch überläßt und dadurch leichtfertig dessen Tod verursacht oder 

4. 

Betäubungsmittel in nicht geringer Menge ohne Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 

einführt. 

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 

fünf Jahren. 

 

§ 30a Straftaten 

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer Betäubungsmittel in 

nicht geringer Menge unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie ein- 

oder ausführt (§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und dabei als Mitglied einer Bande handelt, 

die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer  

1. 

als Person über 21 Jahre eine Person unter 18 Jahren bestimmt, mit 

Betäubungsmitteln unerlaubt Handel zu treiben, sie, ohne Handel zu treiben, 

einzuführen, auszuführen, zu veräußern, abzugeben oder sonst in den Verkehr zu 

bringen oder eine dieser Handlungen zu fördern, oder 

2. 

mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel treibt oder sie, ohne 

Handel zu treiben, einführt, ausführt oder sich verschafft und dabei eine Schußwaffe 

oder sonstige Gegenstände mit sich führt, die ihrer Art nach zur Verletzung von 

Personen geeignet und bestimmt sind. 

(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

zehn Jahren. 



 

 


